
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Kärnten 1996/03/27 KUVS-
445/9/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.03.1996

Rechtssatz

Eine Verp.ichtung der Meßbeamten, das Meßergebnis auf dem Display des Lasergeschwindigkeitsgerätes

stehenzulassen und den betro5enen auf Verlangen vorzuweisen, besteht nicht. Die unterbliebene Möglichkeit der

Einsichtnahme in das Meßergebnis vermag auch die Geschwindigkeitsmessung als solche und den festgestellten Wert

nicht in Frage zu stellen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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